
Antrag auf Zuschuss für Arbeitsmaterialien und Geräte 

ANGABEN ZUM  ANTRAGSTELLER

Antragsteller: 

Ansprechpartner: 

Funktion: 

Anschrift: 

PLZ : Ort: 

Telefon: tagsüber: abends: 

E-Mail: 

Kreditinstitut: 

Was wird genau angeschafft und wieso ist diese Anschaffung notwendig? 

Bei welchen Gelegenheiten soll der Gegenstand eingesetzt werden und wo 
wird er gelagert? 

(IBAN) (BIC) 



Wer hat Zugriff auf den Gegendstand und wie oft wird er voraussichtlich 
genutzt?  

Der Antragssteller verpflichtet sich, dass die beschafften Geräte in sein Eigentum    
übergehen und überwiegend für Zwecke der Jugendarbeit eingesetzt werden.  

Bei einer Auflösung des Antragssteller innerhalb von 5 Jahren nach Beschaffung der 
bezuschussten Geräte, gehen diese in den Besitz des Landkreises Kulmbach über.  

Der Antragssteller verpflichtet sich, die Geräte und Materialien im Rahmen der 
Möglichkeiten auch anderen Jugendorganisationen zur Verfügung zu stellen. 

Der Antragssteller versichert hiermit, den Zuschuss zweckentsprechend zu 
verwenden. 

Im Falle einer Vorstellung des Gegenstandes vor einer breiteren Öffentlichkeit, hat 
der Antragsteller im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuwirken, die  finanzielle 
Beteiligung des Landkreises darzustellen. 

Ort Datum Unterschrift 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Landratsamt Kulmbach 
Landkreis Jugendarbeit, FB 232 
Ingo Hirschmann
Tel.: 09221/707-205     Fax: 09221/707-95-205 
E-Mail: hirschmann.ingo@landkreis-kulmbach.de

Informationen nach Art. 13 DSGVO: 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie auf unserer 
Datenschutzerklärung unter https://www.landkreis-kulmbach.de/kontakt/datenschutz
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